
§ 67a SGB X                                                                                                            Datenerhebung 

(1) 1Das Erheben von Sozialdaten durch in § 35 des Ersten Buches genannte Stellen ist zulässig, 
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung einer Aufgabe der erhebenden Stelle nach diesem Gesetzbuch er-
forderlich ist. 2Dies gilt auch für besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12). 3Angaben 
über die rassische Herkunft dürfen ohne Einwilligung des Betroffenen, die sich ausdrücklich auf diese 
Daten beziehen muss, nicht erhoben werden. 4Ist die Einwilligung des Betroffenen durch Gesetz vor-
gesehen, hat sie sich ausdrücklich auf besondere Arten personenbezogener Daten (§ 67 Abs. 12) zu 
beziehen.  

(2) 1Sozialdaten sind beim Betroffenen zu erheben. 2Ohne seine Mitwirkung dürfen sie nur erhoben 
werden  

1. bei den in § 35 des Ersten Buches oder in § 69 Abs. 2 genannten Stellen, wenn  

       a) diese zur Übermittlung der Daten an die erhebende Stelle befugt sind,  
 b) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern 

würde und  
c) keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interessen 
des Betroffenen beeinträchtigt werden,  

2. bei anderen Personen oder Stellen, wenn  

a) eine Rechtsvorschrift die Erhebung bei ihnen zulässt oder die Übermittlung an die er-
hebende Stelle ausdrücklich vorschreibt oder  
b) aa) die Aufgaben nach diesem Gesetzbuch ihrer Art nach eine Erhebung bei anderen 
Personen oder Stellen erforderlich machen oder  
    bb) die Erhebung beim Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern wür-
de und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwürdige Interes-
sen des Betroffenen beeinträchtigt werden.  

(3) 1Werden Sozialdaten beim Betroffenen erhoben, ist er, sofern er nicht bereits auf andere Weise 
Kenntnis erlangt hat, über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und die 
Identität der verantwortlichen Stelle zu unterrichten. 2Über Kategorien von Empfängern ist der Betrof-
fene nur zu unterrichten, soweit  

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese 
rechnen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt o-
der 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Geset-
zes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

3Werden Sozialdaten beim Betroffenen auf Grund einer Rechtsvorschrift erhoben, die zur Auskunft 
verpflichtet, oder ist die Erteilung der Auskunft Voraussetzung für die Gewährung von Rechtsvorteilen, 
ist der Betroffene hierauf sowie auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, und die Folgen 
der Verweigerung von Angaben, sonst auf die Freiwilligkeit seiner Angaben hinzuweisen.  

(4) Werden Sozialdaten statt beim Betroffenen bei einer nicht öffentlichen Stelle erhoben, so ist die 
Stelle auf die Rechtsvorschrift, die zur Auskunft verpflichtet, sonst auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben 
hinzuweisen.  

(5) 1Werden Sozialdaten weder beim Betroffenen noch bei einer in § 35 des Ersten Buches genannten 
Stelle erhoben und hat der Betroffene davon keine Kenntnis, ist er von der Speicherung, der Identität 
der verantwortlichen Stelle sowie über die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder 
Nutzung zu unterrichten. 2Eine Pflicht zur Unterrichtung besteht nicht, wenn  



1. der Betroffene bereits auf andere Weise Kenntnis von der Speicherung oder der Übermittlung 
erlangt hat, 

2. die Unterrichtung des Betroffenen einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder 
3. die Speicherung oder Übermittlung der Sozialdaten auf Grund eines Gesetzes ausdrücklich 

vorgesehen ist. 

3Über Kategorien von Empfängern ist der Betroffene nur zu unterrichten, soweit  

1. er nach den Umständen des Einzelfalles nicht mit der Nutzung oder der Übermittlung an diese 
rechnen muss, 

2. es sich nicht um eine Verarbeitung oder Nutzung innerhalb einer in § 35 des Ersten Buches 
genannten Stelle oder einer Organisationseinheit im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt o-
der 

3. es sich nicht um eine Kategorie von in § 35 des Ersten Buches genannten Stellen oder von 
Organisationseinheiten im Sinne von § 67 Abs. 9 Satz 3 handelt, die auf Grund eines Geset-
zes zur engen Zusammenarbeit verpflichtet sind. 

4Sofern eine Übermittlung vorgesehen ist, hat die Unterrichtung spätestens bei der ersten Übermitt-
lung zu erfolgen. 5Die verantwortliche Stelle legt schriftlich fest, unter welchen Voraussetzungen von 
einer Unterrichtung nach Satz 2 Nr. 2 und 3 abgesehen wird. 6§ 83 Abs. 2 bis 4 gilt entsprechend.  

 


